Erfahrungen mit dem Grundsicherungsgesetz

Seit dem 01.01.2003 gilt das Grundsicherungsgesetz. Es ist ein kurzes und relativ leicht ver​ständliches Gesetz; trotzdem hat es bei den behinderten Menschen zu Verwirrung geführt. Im Paragraphen 1 ist festgelegt, wer Anspruch auf Grundsicherung hat. Der Paragraph 2 nennt die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Grundsicherung ausgezahlt werden kann. Die Paragraphen lauten:

Grundsicherungsgesetz

§ 1 GSiG [Antragsberechtigte]

Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung können Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die

1. das 65. Lebensjahr vollendet haben oder

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarkt​lage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozial​gesetzbuch sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbs​minderung behoben werden kann, 

auf Antrag die Leistungen nach diesem Gesetz erhalten (Antragsberechtigte).

§ 2 GsiG [Anspruchsvoraussetzungen]

(1) Anspruch auf Leistungen der beitragsunabhängigen, bedarfsorientierten Grundsicherung haben Antragsberechtigte, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten und des Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft, die den Bedarf und die Grenzen des § 3 übersteigen, sind zu berücksichtigen. Unterhaltsansprüche der Antrags​berechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch unter einem Betrag von 100 000 Euro liegt. 

........

Nach diesen Paragraphen haben die meisten Behinderten Anspruch auf Grundsicherung. Der Antrag muss beim Grundsicherungsamt der Stadt oder des Landkreises gestellt werden. Der bundesweit einheitliche Antrag ist relativ einfach; jedoch haben viele kommunale Verwaltungen eigene Ergänzungsanträge erstellt, die wesentlich mehr Informationen abfragen. Wenn Eltern mit Ihren behinderten Kinder zusammen leben, müssen die Eltern zu​sätzlich Wohngeld beantragen, unabhängig davon ob der Antrag Aussicht auf Erfolg hat oder nicht! Wohngeld ist eine vorrangige Leistung vor der Grundsicherung, deshalb muss klar sein, ob Sie Wohngeld bekommen oder nicht. Auswirkungen hat es keine. Wenn Wohngeld gezahlt wird, wird die Grundsicherung um diesen Betrag gekürzt. Solange der Antrag auf Wohngeld nicht bearbeitet ist, wird die Grundsicherung voll ausgezahlt.

Der Antrag auf Wohngeld ist sehr umfangreich und fragt die finanzielle Situation der Familie sehr genau ab. D.h. Sie müssen Ihre Vermögensverhältnisse uneingeschränkt offen legen und die entsprechenden Nachweise erbringen.

Wenn die Eltern als gesetzliche Betreuer die Vermögensvorsorge für Ihr behindertes Kind übernommen haben, sind Sie auch verpflichtet den Antrag auf Grundsicherung zu stellen, auch wenn Sie dabei die eigenen Vermögensverhältnisse offen legen müssen.

Das zuständige Grundsicherungsamt lässt durch die LVA feststellen, ob eine dauerhafte Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit vorliegt. In den meisten Fällen wird dazu ein Amtsarzt des Gesundheitsamtes eingeschaltet, der den betroffenen untersucht und ein Gutachten erstellt. Die Entscheidung der LVA kann dauern, entscheidend für die Grund​sicherung ist jedoch der Antragstermin und/oder der Tag an dem der Anspruch auf Grund​sicherung entsteht (z.B. 18. Geburtstag).

Wenn die LVA die Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit festgestellt hat, kann das Grundsicherungsamt entscheiden.

Wenn Ihr behindertes Kind nur Halter eines Fahrzeugs ist (Steuerbefreiung), achten Sie darauf, dass die Behörde das Fahrzeug nicht als Vermögen des Kindes berücksichtigt. Oft ist der behinderte Mensch Halter, aber nicht Eigentümer des Fahrzeugs.

Wichtigster Streitpunkt bei der Grundsicherung ist die Anrechnung des Kindergeldes als Einnahme des Behinderten.

Kindergeld wird über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus nur gewährt, wenn das voll​jährige Kind außer Stande ist, sich selbst zu unterhalten. Der Gesetzgeber bestimmt jährlich neu die Einkommensgrenzen, bei deren Überschreitung die Anspruchsberechtigung der Eltern auf Kindergeld entfällt. Derzeit können volljährige Kinder nicht mehr berücksichtigt werden, wenn ihnen Einkünfte und Bezüge, die zur Bestreitung ihres Unterhalts bestimmt oder geeignet sind, in Höhe von mehr als 7188 Euro zustehen. Dieser Grenzbetrag soll im Jahre 2004 auf 7428 Euro erhöht werden. Bei behinderten Menschen kommt der jeweilige behinderungsbedingte Mehr​bedarf (zum Beispiel in Form des Behinderten-Pauschbetrages) hinzu. (aus Lebenshilfe-Zeitung 3/2003 vom 30.07.03)

Nach dem Einkommensteuergesetz ist Kindergeld eine Einnahme der Eltern. Die Behörden argumentieren jedoch, dass die Eltern moralisch verpflichtet sind dieses Geld an die Kinder weiterzugeben. Damit ist es Einnahme des Kindes und die Grundsicherung wird um die 154 € monatlich gekürzt.

Das Grundsicherungsgesetz ist ein Bundesgesetz, wird aber in dem Punkt Kindergeld von Behörde zu Behörde unterschiedlich angewendet. Nur in Bayern wird einheitlich durch Anweisungen aus München, das Kindergeld angerechnet. 

Gegen die Anrechnung des Kindergeldes können Sie Widerspruch einlegen. Beim Bundes​verband der Lebenshilfe in Marburg bekommen Sie für 2€ eine entsprechende Vorlage und eine Musterklage. Den Muster-Widerspruch müsse Sie gering umformen und Ihre Namen einsetzen. Ihr Widerspruch wird an die Regierung von Unterfranken weitergeleitet und dort nach den Vorgaben von München abgelehnt. 

Gegen diesen Widerspruchsbescheid können Sie nur noch klagen. Im Widerspruchs​bescheid steht wo Sie die Klage einreichen müssen. Eine Musterklage erhalten Sie ebenfalls bei der Lebenshilfe in Marburg. Sie sollten, die Anträge in der Klage um folgenden Punkt erweitern: „Das Verfahren ruhen zu lassen, bis das Berufungsverfahren beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (AZ 12 BV 03.2219) entschieden ist.“

Außerdem sollten sie in der Begründung Ihrer Klage auf das Urteil von Ansbach verweisen.

Es gibt mittlerweile zwei Urteile, die beide die Anrechnung des Kindergeldes als falsch beurteilen: Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach vom 10.06.2003, AZ.: AN 4K 03.00575 und Entscheidung des Verwaltungsgerichts Augsburg vom 28.10.2003, AZ Au 3 K 03.1029.

Beide Urteile können über den Landesverband der Lebenshilfe in Erlangen bezogen werden.

Gegen die Entscheidung von Ansbach hat der Landkreis Roth Berufung eingelegt. Die Begründung des Urteils von Ansbach ist sehr ausführlich und schwer zu lesen, aber dort sind viele was wäre , wenn mit abgehandelt.

Bei dem Verfahren in Augsburg hatten die Eltern auch erhöhte Unterkunftskosten für Ihr behindertes Kind geltend gemacht. Dies hat das Gericht abgelehnt.

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hat in einer Kostenentscheidung in einem Grund​sicherungsverfahren entschieden, dass Verfahre3n nach dem Grundsicherungsgesetz dem Bereich der Sozialhilfe im Sinne des § 188 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 VwGO zuzu​rechnen sind. Dies bedeutet, dass Verfahren aus dem Bereich der Grundsicherung gerichts​kostenfrei sind (Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz vom 04.04.2003,
AZ 12 B 10469/03).

Schwerbehinderte Menschen, die Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe beziehen, bekommen nach SGB IX eine Wertmarke, die zur kostenlosen Beförderung im öffentlichen Personen​nahverkehr berechtigt. Dies ist im Grundsicherungsgesetz nicht festgeschrieben. Jedoch hat das Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherheit die Ministerien der Länder unterrichtet, dass dies eine Gesetzeslücke sei und die Bezieher von Grundsicherung eben​falls eine solche Wertmarke erhalten können.

Dies ist die augenblickliche Situation,. Zum 01.07.2004 sollen Gesetzesänderungen im Sozialrecht in Kraft treten. Es ist zu vermuten, dass sich die Situation der behinderten Menschen nicht verbessern wird.

E. Gehring

